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Regeste

bedingte Entlassung nach Art. 86 StGB | Strafvollzug: bedingte Entlassung nach der
Strafhälfte Rechtsgrundlagen der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug nach der
Strafhälfte (E. 2). Sie kommt nur in seltenen Ausnahmefällen infrage (E. 2.2). Die
Prognosekriterien sind dieselben wie bei der bedingten Entlassung nach dem
Zweidrittelstermin (E. 2.3). Erheblicher Ermessensspielraum der zuständigen Behörden (E.
2.4). Die Richtlinien der Ostschweizer Strafvollzugskommission haben für den Kanton
Zürich Geltung (E. 3). Die Einholung eines weiteren Therapieberichts erübrigt sich (E. 4).
Vom Strafgericht bei der Festlegung des Strafmasses bereits berücksichtigte
Reduktionsgründe können nicht nochmals für die vorzeitige bedingte Entlassung
herangezogen werden (E. 5.3.1). Die gute Führung des Beschwerdeführers im Strafvollzug
und die durch die Therapie verbesserte Legalprognose gingen nicht mit einer "Inkaufnahme
aussergewöhnlicher Entbehrungen" einher und stellen auch nicht eine "schwere
Betroffenheit durch die unmittelbaren Folgen der Tat" dar (E. 5.3.3). Die Voraussetzungen
für eine vorzeitige bedingte Entlassung sind demnach nicht gegeben (E. 5.4). Abweisung
des Gesuchs um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und Rechtsvertretung im
Beschwerdeverfahren sowie der Beschwerde gegen deren Nichtgewährung durch die
Vorinstanz (E. 6, 7). Abweisung der Beschwerde

Erwägungen

E. 3
Der Beschwerdeführer erachtet es als fraglich, die Richtlinien der Ostschweizer
Strafvollzugskommission betreffend bedingte Entlassung als rechtsverbindlich zu
betrachten. Das Ostschweizer Strafvollzugskonkordat vom 29. Oktober 2004, zu welchem
auch der Kanton Zürich gehört, stützt sich auf Art. 123 Abs. 2 der Bundesverfassung vom
18. April 1999 (BV), wonach die Durchführung des Straf- und Massnahmenvollzugs in den
Aufgabenbereich der Kantone fällt. Art. 48 BV sieht sodann vor, dass die Kantone
untereinander Verträge abschliessen sowie gemeinsame Organisationen und Einrichtungen
schaffen können. Dementsprechend war die Strafvollzugskommission als oberstes Organ
des Konkordats befugt, unter anderem die erwähnten Richtlinien betreffend die bedingte
Entlassung aus dem Strafvollzug zu erlassen. Diese Richtlinien haben für den Kanton
Zürich auch aufgrund der Delegationsnorm von § 31 lit. a des Straf- und
Justizvollzugsgesetzes vom 19. Juni 2006 (StJVG) in Verbindung mit § 67 Abs. 3 der
Justizvollzugsverordnung vom 6. Dezember 2006 (JVV) Geltung (vgl. – noch zu den
früheren Erlassen – BGE 129 I 74 E. 4.3, vgl. auch BGr, 20. Januar 2009, 6B_891/2008,
E. 1.2, www.bger.ch). Dies ändert aber nichts daran, dass es sich bei der bedingten
Entlassung nach der Strafhälfte um eine "Kann"-Klausel handelt und somit ein erhebliches



behördliches Ermessen mitspielt (Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. A., Bern 2009, Art. 86 N. 8). Die Richtlinien dienen
daher primär einer einheitlichen Auslegungspraxis.

E. 4
Der Beschwerdeführer macht geltend, mit dem Absolvieren aller Programme, die weit über
die angeordnete ambulante Massnahme hinausgingen, habe er sich aussergewöhnlich
intensiv mit der Tat und deren Folgen auseinandergesetzt und erfülle daher die
Voraussetzungen gemäss den Richtlinien für eine vorzeitige bedingte Entlassung im Sinn
von Art. 86 Abs. 4 StGB. In diesem Zusammenhang beantragt er die Einholung eines
Berichts von D vom PPD, welcher darüber eingehend Auskunft geben könne. Über die
Einholung eines Gutachtens ist in der Regel von Fall zu Fall zu entscheiden, wobei der
zuständigen Instanz ein erhebliches Ermessen zukommt (Kölz/Bosshart/Röhl, § 7 N. 24).
Vorliegend erübrigt sich die Einholung eines weiteren Berichts von D, zumal die letzten
ausführlichen Therapieberichte der leitenden Psychologen D und E vom 6. April 2010 bzw.
26. Oktober 2010 datieren und über den Therapieverlauf, die Beurteilung und das weitere
Prozedere ausreichend Auskunft geben.

E. 5.1
Nach Auffassung des Beschwerdeführers ist es absurd, von einem Strafgefangenen, der seit
bald zehn Jahren in der Strafanstalt C ist, zu erwarten, dass er Aussergewöhnliches für
Dritte, wie zum Beispiel Katastrophenhilfe, geleistet habe, damit er nach der Strafhälfte
bedingt entlassen werden könne. Vielmehr sei relevant, dass er Ersttäter sei, alle Auflagen
erfüllt habe und die Legalprognose sehr gut sei, weshalb geprüft werden müsse, ob es noch
Sinn mache, ihn nach Verbüssung der Strafhälfte noch im Gefängnis zu behalten. Dabei sei
durchaus auch die Länge der ausgesprochenen Strafe von 18 Jahren in die Überlegung
einzubeziehen, sei es doch beispielsweise kaum möglich, einen Täter, der zu einer
Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden sei, schon nach der Hälfte der
Freiheitsstrafe zu entlassen.

E. 5.2
Die Vorinstanz stellte sich demgegenüber auf den Standpunkt, nach dem Willen des
Gesetzgebers solle eine bedingte Entlassung nach Verbüssung von zwei Dritteln der Strafe
die Regel sein. Die vom Beschwerdeführer aufgeführten Gründe würden für eine Vielzahl
von Insassen gelten und erreichten nicht die Ausserordentlichkeit, welche das Gesetz für
eine vorzeitige bedingte Entlassung gemäss Art. 86 Abs. 4 StGB verlange.

E. 5.3.1
Die Justizdirektion hat zutreffend darauf hingewiesen, dass Gründe, welche das Strafgericht
bei der Festlegung des Strafmasses bereits berücksichtigt habe, nicht noch einmal für die
vorzeitige bedingte Entlassung herangezogen werden könnten, ansonsten das Urteil
unzulässigerweise korrigiert würde (siehe auch BGr, 20. Januar 2009, 6B_891/2008, E. 2.3,
www.bger.ch). Im Urteil vom 18. August 2003 wurde die Verwicklung des
Beschwerdeführers in die "fatale Liebesbeziehung" zur Mitangeklagten, der Umstand, dass
er nicht vorbestraft war und die bisherige sehr gute Führung im Strafvollzug in Rechnung
gestellt. Dabei wurde auch ausführlich auf den seitherigen Therapieverlauf und die erzielten
Fortschritte eingegangen sowie die Reue strafmindernd berücksichtigt. Wie dargelegt,
wurde vollzugsbegleitend eine ambulante Massnahme angeordnet, welche mit Beschluss
des Obergerichts vom 30. Oktober 2008 um weitere fünf Jahre verlängert wurde.



E. 5.3.2
Seither ergingen regelmässig Therapieberichte, so am 22. Okt ober 2004, 21. Juni 2006,
10. Jul i 2007, 8. Mai 2008, 22. Juli 2009, 6. April 2010 und ein Ergänzungsbericht am
26. Oktober 2010. Dabei zeigte sich, dass ihn insbesondere das begangene Tötungsdelikt
sowie die therapeutischen Sitzungen bzw. die damit einhergehende Aufarbeitung zum Teil
sehr belastet haben. In den Berichten wurde durchwegs der positive Therapieverlauf und die
vom Beschwerdeführer an den Tag gelegte Eigeninitiative betont. Während im Bericht vom
22. Oktober 2004 noch davon die Rede war, der Beschwerdeführer sei kaum dazu zu
motivieren, mögliche zukünftige Risikoentwicklungen in ihren Entstehungsbedingungen
ausführlich zu bearbeiten und auch im Bericht vom 21. Juni 2006 von einem "mässiggradig
ausgeprägten" Delinquenzrisiko ausgegangen wurde, gingen die Berichte vom 10. Juli 2007
und 8. Mai 2008 von einem "geringen bis moderaten Rückfallrisiko für einschlägige
Straftaten (vorsätzliche Tötung)" aus. In den Berichten vom 22. Juli 2009, 6. April 2010
und 26. Oktober 2010 wurde ebenfalls von einem kurz- bis mittelfristig geringen
Rückfallrisiko für das Zieldelikt "Gewaltdelikt (Raub- und Tötungsdelikt)" ausgegangen,
wobei festgehalten wurde, bei einer erneut akzentuierenden Suchtmittelproblematik müsse
zwingend unverzüglich eine Überprüfung der Legalprognose erfolgen. Betont wurde auch
die Reduktion der Therapiestunden auf monatliche Termine in einer sogenannten
Erhaltungsphase mit dem Ziel der Nachhaltigkeit der therapeutischen Fortschritte. Aktuell
wird die ambulante Massnahme im Sinn einer Monitoring-Phase weitergeführt, das heisst in
durchschnittlich monatlicher Frequenz, und soll vor einer Ausschaffung bzw. allfälliger
Überstellung nach Deutschland wieder auf wöchentliche Termine erhöht werden.

E. 5.3.3
Die Berichte belegen, dass sich der Beschwerdeführer zweifelsohne bemüht und einen
erheblichen, auch freiwilligen Beitrag für den positiven Verlauf der Therapie geleistet hat.
Die gute Führung und intensive therapeutische Begleitung bzw. die dadurch mittlerweile
erzielte Legalprognose gingen jedoch nicht mit einer "Inkaufnahme aussergewöhnlicher
Entbehrungen" im Sinn von Ziff. 2.2 lit. c der Richtlinien einher und stellen auch nicht eine
"schwere Betroffenheit durch die unmittelbaren Folgen der Tat" gemäss Ziff. 2.2 lit. b
derselben dar (vgl. E. 2.2). Die Einsicht und Reue wurde vorliegend, wie erwähnt, bereits
strafmindernd berücksichtigt. Der Beschwerdeführer führt denn auch nicht näher aus,
inwiefern er "ausserordentliche Entbehrungen" im genannten Sinn in Kauf genommen habe,
sondern fokussiert sich primär darauf, der Strafzweck sei erfüllt und die Rückfallgefahr
ausgeschaltet, weshalb die Bedingungen für eine vorzeitige bedingte Entlassung gemäss
Art. 86 Abs. 4 gegeben seien. Selbst wenn der Auffassung gefolgt würde, die
"ausserordentlichen Umstände" für eine bedingte Entlassung nach Art. 86 Abs. 4 StGB
seien primär an spezialpräventive Gesichtspunkte zu knüpfen (vgl. E. 2.2 am Ende),
bestehen vorliegend gemäss den ausführlichen Therapieberichten keine Anhaltspunkte
dafür, bei einer Fortsetzung der Freiheitsentziehung über die Strafhälfte hinaus seien
erhebliche kriminogene Wirkungen zu befürchten. Vielmehr wurde erst kürzlich im
Hinblick auf eine allfällige zukünftige bedingte Entlassung behutsam mit spezifischen
körpertherapeutischen Übungen begonnen, mit denen die Wahrnehmung eigener und
fremder Grenzen (Nähe-Distanz-Regulierung) weiter geschult werden soll. Dies erscheint
angesichts des Umstands, dass die legalprognostische Einschätzung des geringen
Rückfallrisikos für einschlägige Straftaten (Raub- und Tötungsdelikte) unter der
Voraussetzung einer konsequenten Drogenabstinenz gilt, umso wichtiger, ist doch nach



Auffassung der Berichterstatter bei einem erneuten Drogenkonsum in Freiheit
(insbesondere Kokain) eine Aktivierung der dissozialen Verhaltenszüge des
Beschwerdeführers möglich.

E. 5.4
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Voraussetzungen für eine vorzeitige bedingte
Entlassung nach Art. 86 Abs. 4 nicht gegeben sind, weshalb die Beschwerde abzuweisen
ist. Jedenfalls ist die Beurteilung des Beschwerdegegners nicht rechtsverletzend. Es ist
nochmals festzuhalten, dass das Institut der bedingten Entlassung nach der Strafhälfte
gemäss Art. 86 Abs. 4 StGB nicht dazu dienen kann, ein rechtskräftiges Strafurteil zu
korrigieren.

E. 6.1
Gemäss § 16 Abs. 1 VRG ist Privaten, welchen die nötigen Mittel fehlen und deren
Begehren nicht offensichtlich aussichtslos erscheint, auf entsprechendes Ersuchen die
Bezahlung von Verfahrenskosten und Kostenvorschüssen zu erlassen. Sie haben überdies
Anspruch auf die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands, wenn sie nicht in der
Lage sind, ihre Rechte im Verfahren selbst zu wahren (Abs. 2).

E. 6.2
Der Beschwerdeführer beanstandet, dass ihm für das Rekursverfahren die unentgeltliche
Rechtspflege verweigert worden sei. Die Rekursinstanz habe nicht einmal bemerkt, dass
ihm vor Erstinstanz ein unentgeltlicher Rechtsvertreter bestellt und dieser entsprechend
honoriert worden sei.

E. 6.3
Im Zusammenhang mit dem Verfahren um Überstellung nach Deutschland hat der
Beschwerdeführer am 5. bzw. 22. Oktober 2009 beim Justizvollzug um Bestellung seines
Anwalts als "amtlicher Verteidiger" ersucht. Mit Verfügung vom 26. Oktober 2009
entsprach der Justizvollzug dem Gesuch und bestellte "für das Verfahren betreffend
Überstellung an Deutschland" dem Beschwerdeführer seinen Anwalt als unentgeltlichen
Rechtsbeistand. In der Folge nahm der Rechtsvertreter gegenüber dem Justizvollzug mit
Schreiben vom 12. November 2009 Stellung zum Thema "Überführung nach Deutschland"
und stellte auch ein ausführlich begründetes Gesuch um Haftentlassung nach Art. 86 Abs. 4
StGB. Dabei unterliess er es aber, bezüglich des letzteren Begehrens ausdrücklich um seine
Bestellung als unentgeltlicher Rechtsvertreter zu ersuchen, obgleich es sich dabei um
verschiedene Verfahren handelte, wie aus der Verfügung vom 26. Oktober 2009 klar
hervorging. Entsprechend bestellte der Justizvollzug dem Beschwerdeführer mit Verfügung
vom 7. Mai 2010 in Sachen ausserordentliche bedingte Entlassung keinen unentgeltlichen
Rechtsvertreter bzw. thematisierte diese Frage nicht weiter. Wenn der Rechtsvertreter
trotzdem mit der erhaltenen Entschädigung für das Verfahren betreffend Überstellung nach
Deutschland auch für das erstinstanzliche Verfahren betreffend vorzeitige bedingte
Entlassung gemäss Art. 86 Abs. 4 StGB entschädigt worden ist, so beruht dies wohl auf
einem Versehen. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass es an einem entsprechenden
Begehren für die unentgeltliche Rechtspflege gemäss § 16 Abs. 1 und 2 VRG vor der
Erstinstanz gemangelt und er dieses erst mit der Rekurseingabe vom 10. Juni 2010 gestellt
hat. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz auf das rückwirkend gestellte
Begehren wegen Verspätung nicht eingetreten ist (Kölz/Bosshart/Röhl, § 16 N. 12).
Ausserdem dürfte das Verfahren diesbezüglich gegenstandslos geworden sein, wurde doch



der Rechtsvertreter für die erstinstanzlichen Bemühungen entschädigt (Kölz/Bosshart/Röhl,
§ 21 N. 25).

E. 6.4
In Bezug auf das Rekursverfahren hat die Vorinstanz das Gesuch um Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit des Begehrens abgewiesen. Der
Beschwerdeführer bestreitet, ein aussichtsloses Begehren gestellt zu haben. Vielmehr gehe
es um die Beurteilung eines Pilotfalls, weshalb ihm, der überdies mittellos sei, ein
unentgeltlicher Rechtsvertreter zu bestellen sei. Die Tatsache, dass die bedingte Entlassung
nach der Strafhälfte gemäss Art. 86 Abs. 4 StGB nur ausnahmsweise und nur beim
Vorliegen ausserordentlicher Umstände gewährt werden kann, begründet nicht per se einen
schwierigen Fall bzw. einen Anspruch auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege bei
vorhandener Mittellosigkeit. Vielmehr ist auch in einem solchen Verfahren zu prüfen, ob
das Begehren offensichtlich aussichtslos erscheint. Als aussichtslos sind Begehren
anzusehen, bei denen die Aussichten auf Gutheissung um derart viel kleiner als jene auf
Abweisung erscheinen, dass sie deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können.
Dagegen gilt ein Begehren als aussichtsreich, wenn sich die Aussichten auf Gutheissung
oder auf Abweisung ungefähr die Waage halten oder nur geringfügig differieren
(Kölz/Bosshart/Röhl, § 16 N. 31 f.). Die Vorinstanz hat daher zu Recht die Frage der
Aussichtslosigkeit geprüft. Wenn sie zum Schluss gekommen ist, der Rekurs sei von
Anfang an offensichtlich aussichtslos gewesen, so erweist sich dies angesichts der
vorliegenden Umstände als korrekt. Die Beschwerde ist daher auch in diesem Punkt
abzuweisen.

E. 7
Der Beschwerdeführer ersucht auch für das Beschwerdeverfahren um Gewährung der
unentgeltlichen Prozessführung und Rechtsvertretung. Wie in Erwägung 6.4 ausgeführt,
musste sein Begehren von vornherein als aussichtslos gelten. Es wurden denn auch keine
Umstände dargetan, welchen eine die vorzeitige bedingte Entlassung nach Art. 86 Abs. 4
StGB rechtfertigende Ausserordentlichkeit beigemessen werden könnte. Das Gesuch um
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist daher abzuweisen.

E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen (§ 65a Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 VRG) und es steht im keine
Parteientschädigung zu (§ 17 Abs. 2 VRG).
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